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lieBe leSeriN,  
lieBer leSer,  
lieBe mitGlieder

Das letzte Jahr war für die Frauenzentrale Luzern 
wiederum ein arbeitsintensives, aber auch ein er-  
     folgreiches. Neben dem alltagsgeschäft mit über  
1000 rechtsberatungen, rund 150 budgetberatungen 
und 53’256 vermittelten betreuungsstunden ist 
auch der 3-jährige Pilotversuch zum so genannten 
«Mündigenunterhalt», das heisst zur regelung des 
Unterhalts von erwachsenen Kindern bis zum ende 
ihrer erstausbildung, erfolgreich angelaufen. 

Ziel dieser neuen, von der Frauenzentrale Luzern 
an gebotenen Unterstützung ist es, den Familienmit-
gliedern zu einer einvernehmlichen Lösung be-
züglich Kostentragung und beteiligung der einzel-
nen Familienmitglieder (Väter, Mütter, junge er- 
wachsene) zu verhelfen und damit den Gang ans 
Gericht zu vermeiden, der die beziehungen zwi-
schen zahlungspflichtigem elternteil und betroffe-
nem Jugendlich aufs spiel setzten könnte. Die 
bilanz der ersten eineinhalb Jahre ist positiv. 

eine grosse herausforderung für die Frauenzentrale 
Luzern war im berichtsjahr die schnittstellenana-
lyse des Zweckverbandes für institutionelle sozialhilfe 
und Gesundheitsförderung (ZisG), welche über die 
kantonalen beiträge an verschiedene soziale Insti-
tutionen entscheiden sollte. Ziel der analyse war es, 
Doppelspurigkeiten in der kantonalen Finanzierung 
und damit sparpotential zu eruieren. es gelang 
der Frauenzentrale Luzern aufzuzeigen, dass der 
Kanton Luzern und seine Gemeinden auf die exis-
tenz unserer spezialisierten Fachstelle angewiesen 
sind. hier soll speziell auch das riesige engage-
ment unserer Geschäftsführerin, Ursi Wildisen, der 
andern Mitarbeiterinnen und verschiedener Vor-
standsmitglieder verdankt werden, welches auch 
dafür ausschlaggebend war, dass die kantonalen 
Finanzbeiträge an die Frauenzentrale Luzern nun 
vorderhand gesichert sind. 

Der Vorstand der Frauenzentrale Luzern traf sich im 
vergangenen Jahr zu 9 sitzungen und einer retraite. 
Nach den rücktritten der Präsidentin Monika holtz- 
Wick nach fünf Jahren grossen engagements und  

dem Vorstandsmitglied Lioba heide, deren einsatz 
an dieser stelle nochmals herzlich verdankt sei, 
wurde an der Mitgliederversammlung im Juni neben 
mir als Präsidentin auch Marlene Odermatt neu in 
den Vorstand gewählt. bereits von beginn weg konnte 
die Frauenzentrale von Marlenes grossem Know-
how im bereich Öffentlichkeitsarbeit profitieren und 
der neue Vorstand zeigte sich auch in neuer Zusam-
mensetzung engagiert und fachkompetent. 

somit dürfen sie zuversichtlich sein, dass sich die 
Mitarbeiterinnen und der Vorstand der FZL im neuen 
Jahr wieder mit genau so viel engagement um die 
anliegen der Frauen und ihrer Familien kümmern 
werden wie im letzten. 

In diesem sinne danke ich Ihnen für Ihr Interesse an 
der Frauenzentrale Luzern.

edith Mertens senn
Präsidentin 
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exiSteNz SicherN

Das ist das hauptanliegen aller Frauen und Männer, 
welche bei uns rat suchen. 

Das Leben hält viele Veränderungen bereit und 
jede Veränderung der Lebenssituation hat einfluss 
auf die existenzsicherheit. 

es KaNN JeDeM PassIereN
sei es der Verlust des arbeitsplatzes, eine Krankheit, 
eine trennung/scheidung, aber auch die Gründung 
einer Familie, die Geburt eines Kindes, der beginn 
einer ausbildung etc.

alle ratsuchenden kommen zu uns in die beratung, 
weil sie sich über ihre rechte und Pflichten infor-
mieren wollen. sie wollen auch wissen, was diese 
Veränderungen finanziell bedeuten. sie suchen  
neu eine familienergänzende betreuung für ihre Kin- 
der oder sind noch in der ausbildung und die Unter-
haltszahlungen der eltern sind in Frage gestellt. 

alle sind motiviert sich zu informieren, weil sie sich 
auf den neuen Lebensabschnitt vorbereiten wollen. 
sie erkundigen sich, was zu tun ist, damit sie weiter- 
hin eigenständig ihr Leben meistern können. 

In letzter Zeit ist wieder öfter von selbstverantwor- 
tung zu lesen oder zu hören. Gerade in Zeiten des 
spardruckes geistert dieser begriff wieder vermehrt 
umher. Dabei wird impliziert, dass jede Person 
alles selber wissen, tun oder leisten muss. Und wer 
das nicht bieten kann, ist ein bürger zweiter Klasse. 

Ich meine, selbstverantwortung wahrnehmen 
heisst auch, sich bei einer anlaufstelle informieren 
zu lassen. Niemand kann alles wissen, aber jeder 
kann sich informieren wollen. Und das tun alle, die 
sich bei uns oder auch einer anderen Fachstelle  
für einen termin melden.

LeIstUNGsVertraG MIt DeM ZIsG
endlich konnten wir im 2013 mit dem Zweckver-
band für institutionelle sozialhilfe und Gesundheits- 
förderung (ZisG) einen rahmenvertrag für die  
Jahre 2014 – 2017 abschliessen. In einem separaten 
Leistungsvertrag werden (ab 2014) jährlich die 
konkreten Dienstleistungen vereinbart. Diese Verträge 
ermöglichen eine Planung und steuerung unserer 
Organisation über ein Jahr hinaus, auch wenn die 
effektiven beiträge jährlich überprüft werden. 

 

Gerne benütze ich die Gelegenheit, den ZisG- 
Verantwortlichen für die gute Zusammenarbeit  
zu danken. Manchmal wäre es nützlich, wenn man 
sich auch als Organisation bei einer anlaufstelle 
melden könnte, wenn Veränderungen auftreten und 
die existenz in Frage gestellt wird. In unserem Fall 
haben die Vorstandsfrauen eine ähnliche Funktion 
wahrgenommen und ich bedanke mich ganz herzlich 
für ihr enormes engagement und ihre grossartige 
Unterstützung! 

beZUG Der NeUeN bürOräUMLIchKeIteN
Nach einer intensiven suche nach passenden büro- 
räumlichkeiten sind wir seit 15. Februar 2013 an der 
töpferstrasse 5 in Luzern domiziliert. Der Umzug 
war ein teamwork sondergleichen: am Freitag
zügeln – am Montag wurde schon wieder gearbeitet. 

theMeNabeND 2013
Der diesjährige themenabend vom 16. Oktober 2013 
widmete sich dem thema Mündigenunterhalt.  
über 50 teilnehmerinnen und teilnehmer lauschten 
gespannt den ausführungen von Frau Vivian  
Fankhauser-Feitknecht, Präsidentin abt. 2 bezirks-
gericht Kriens, welche über rechte und Pflichten 
von volljährigen Jugendlichen und deren eltern infor- 
mierte. eltern sind auch nach der Volljährigkeit  
der Kinder zu Unterhaltszahlungen verpflichtet, wenn 
diese noch keine angemessene erstausbildung 
abgeschlossen haben, die den eintritt ins erwerbs-
leben ermöglicht. aber auch von den volljährigen 
Jugendlichen wird erwartet, dass diese ihre Möglich- 
keiten nutzen, einen finanziellen beitrag zu leisten. 
Vivian Fankhauser erklärte auch, was genau unter 
einer angemessenen erstausbildung zu verstehen 
ist und wie die veränderte bildungslandschaft in die 
Gerichtspraxis einfliesst.

anschliessend informierten Frau andrea schmid- 
Fischer, Leiterin Mündigenunterhalt und budget-
beratung sowie Frau Lucie Usteri-Michel, Leiterin 
rechtsberatung über die anliegen von betroffenen. 

Die Gründe für Konflikte rund um die Unterhaltszah- 
lungen sind äusserst vielfältig und treten häufig 
infolge trennung oder scheidung auf, sind aber auch 
bei Patchworkfamilien ein thema. Zudem haben  
die heute länger dauernden ausbildungen sowie die 
herabsetzung der Volljährigkeit  zur Folge, dass 

Porträt VoN edith merteNS SeNN

Ich wohne in Luzern, bin verheiratet und habe zwei 
erwachsene Kinder. Zu beginn meiner beruflichen 
Laufbahn studierte ich Germanistik und arbeitete in 
den bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Journalis-
mus. anschliessend absolvierte ich ein Jura-studium 
und war an der Uni, am Gericht und in der Verwal-
tung tätig. heute leite ich die Parlamentsdienste des 
Kantons Luzern und führe den rechtsdienst der 
staatskanzlei. 

Daneben war mir ehrenamtliches engagement 
aber auch immer wichtig. so engagierte ich mich unter 
anderem neun Jahre als Präsidentin der Wohnge-
nossenschaft Wogeno Luzern. 

Die anliegen der Frauenzentrale Luzern liegen mir 
am herzen. sowohl in der eigenen Lebenssituation 
(Kinderbetreuung) wie auch im beruf (Familienrecht 
am Gericht) haben mich diese themen beschäftigt. 

Ich freue mich darüber, mich als Präsidentin der 
FZL nun auch in strategischen Fragen dazu einbrin-
gen zu dürfen.

 
edith Mertens senn
Präsidentin

die drehScheiBe iN der  
FrAUeNzeNtrAle lUzerN

2013 haben wir während unseren telefon-Öffnungs-
zeiten von Montag – Freitag zwischen 10 – 12 Uhr 
2034 telefonanrufe bearbeitet. Das ist eine Zunah-
me  von 20% gegenüber dem vergangenen Jahr. 

1194 telefonanrufe mündeten in einer terminver-
einbarung. 334 Mal reichte ein telefonanruf nicht 
aus für einen entscheid, sondern es blieb bei einer 
auskunft über das angebot.  In den 334 sind auch 
die abgesagten termine enthalten.

7 Mal haben wir auf unsere oder eine andere Web- 
site verwiesen. 129 anrufern empfahlen wir unsere 
hotlines anzurufen. 

Und 370 telefonanrufe pro Jahr betrafen keine 
beratungsstelle von uns. aber durch unsere Kontakte 
und Netzwerke wissen wir, wohin die ratsuchenden 
gehören und können ihnen die entsprechenden Infor- 
mationen vermitteln. Wir bilden ein wichtiges Netz 
zwischen den behörden und den bürgerinnen und 
bürgern. 

Nicole Dill hartmann
sekretariat
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recht hABeN – recht ForderN

Obwohl heute viele Informationen im Internet abgeru- 
fen werden können, bilden seit Jahren Fragen im 
Zusammenhang mit einer bevorstehenden trennung 
oder scheidung die themenschwerpunkte unserer 
beratungstätigkeit. Die konkrete regelung der Folgen 
einer trennung / scheidung zeigt sich häufig viel 
anspruchsvoller als es zunächst erscheinen mag. Die 
 häufigsten Probleme stellen sich beim ehelichen 
und nachehelichen Unterhalt, bei den Kinderbelangen, 
bei selbständigerwerbenden, bei teilinvaliden und 
bei den güterrechtlichen ansprüchen. Im rahmen 
unserer beratungen können wir ausführungen zu 
den einzelnen  bereichen machen, Vorschläge zu 
Unterhaltszahlungen ausarbeiten oder auskünfte 
im Zusammenhang einer güterrechtlichen ausein-
andersetzung geben. In Komplexen oder heillos 
zerstrittenen Fällen empfehlen wir immer den beizug 
eines anwaltes oder einer anwältin. Mit der neuen 
Prozessordnung wurde vor allem im Güterrecht und 
im bereich des ehelichen und nachehelichen Unter- 
haltes die Dispositionsmaxime verankert. Das heisst, 
es liegt in der Verantwortung der Klagenden/ 
beklagten ihre Forderung zu stellen, zu bestreiten 
oder zu anerkennen. ratsuchende können deshalb 
nicht darauf vertrauen, dass die Gerichte ihre rechte 
schützen, ohne dass sie entsprechende anträge 
stellen.  

sOrGerechtsbestIMMUNGeN
Die reform der elterlichen sorge löste ein regel-
rechter boom an Fragen aus. Die hitparade wurde 
angeführt von der Kernfrage was die gemeinsame 
elterliche sorge genau beinhalte. auffallend ist, dass 
diese Frage in der regel erst im trennungs- oder 
scheidungsfall an uns herangetragen wird, obwohl 
verheiratete eltern die elterliche sorge von Gesetzes 
wegen schon während der ehe gemeinsam ausüben. 
Für Verwirrung sorgten insbesondere begriffe wie 
Obhut, Obhutsrecht, faktische Obhut, aufenthaltsort 
und betreuungsrecht.

IMaGeaNaLYse
erfreulich war das ergebnis aus einer bachelor 
arbeit zum thema Imageanalyse.

Mit der Methode der standardisierten schriftlichen 
befragung mittels eines Fragebogens mussten die 
teilnehmenden spontan aufschreiben, welche posi- 
tiven und negativen Gedanken sie mit der Frauen- 
zentrale Luzern verbinden. Die Feldphase dauerte 
vom 12. März 2013 bis 15. april 2013. 

Die beteiligen äusserten fast nur positive Gedanken 
zur Frauenzentrale. Die einzigen negativen äusser- 
ungen betrafen den Umstand, dass sich Männer auf- 
grund des Namens benachteiligt fühlen könnten.

als sehr gut wurden die arbeit der Geschäftsstelle 
und die Fachkompetenz der beraterinnen eingestuft. 
 
 

zwischen eigenverantwortung auf dem Papier und 
finanzieller abhängigkeit von den eltern ein grösse-
res und länger andauerndes spannungsfeld entsteht. 

Im dritten referat erläuterte Frau elisabeth 
scherwey, Präsidentin Kesb Luzern-Land, Juristin 
und Mediatorin die Vorteile einer einvernehmlichen 
Lösung. Dass bedeutet, die Familie (Vater, Mutter 
oder beide elternteile und die jungen erwachsenen) 
einigen sich ohne Gericht auf die weitere Unterhalts- 
zahlung bis zum abschluss der erstausbildung. 

Die Vorteile sind bedeutend, ja gar existenz 
sichernd: Die Jugendlichen können ihre ausbildun-
genbeenden, die beziehung zu beiden elternteilen 
bleiben erhalten, das Vorgehen spart Zeit und ener- 
gie und es können hohe Gerichtskosten vermieden 
werden.

seit august 2012 führt die Frauenzentrale Luzern 
eine beratungsstelle für Fragen und Probleme  
zum Unterhalt volljähriger Kinder. Jährlich wenden 
sich rund 50 Jugendliche – alleine oder zusammen 
mit dem obhutsberechtigten elternteil (in den meisten 
Fällen sind das die Mütter) – an die beratungsstelle 
Mündigenunterhalt. Vor der einführung unserer bera- 
tungsstelle hat eine geeignete anlaufstelle gefehlt.

Im zweiten teil des abends erzählten zwei betrof- 
fene junge erwachsene sowie eine Mutter in einem 
Podiumsgespräch eindrücklich über ihre ganz per- 
sönliche Geschichte und wie die Frauenzentrale 
Luzern sie unterstützen konnte. Geleitet wurde das 
Gespräch von Frau Mirjam breu, regionaljournal 
Zentralschweiz.

Viele teilnehmende nutzten beim apero die Gele- 
genheit, den referentinnen und Podiumsgästen 
noch weitere Fragen zu stellen. Unter den teilneh-
menden befanden sich auch Mitarbeitende von 
sozialdiensten welche bestätigten, zunehmend mit 
dieser Fragestellung rund um Unterhaltszahlungen 
nach erreichen der Volljährigkeit konfrontiert zu sein.

PersONeLLes
Im Jahr 2013 sind die betreuungsstunden im be-
reich tagesfamilien zum zweiten Mal in Folge 
massiv gesunken. Wir sahen uns daher gezwungen, 
das arbeitsverhältnis mit der Vermittlerin rebecca 

steiner (20% Pensum) aufzulösen. Wir haben 
diesen schritt sehr bedauert. Zur sicherung der 
existenz des bereiches war dieser entscheid 
jedoch unumgänglich. Gleichzeitig haben wir ein 
Massnahmenpaket geschnürt, um diesen negativen 
trend zu durchbrechen und hoffen, dass 2014 erste 
erfolge sichtbar sind.

Im september durften wir Lucie Usteri-Michel zu 
ihrem 25-jährigen Dienstjubiläum gratulieren.  
Mit ihrer erfahrung, ihrem engagement und ihrem 
Mitwirken bildet sie ein wichtiges Fundament der 
Frauenzentrale Luzern. Wir danken ihr ganz herzlich 
für ihre guten Dienste und sind froh, auch weiterhin 
auf sie zählen zu dürfen.

DaNK
ein herausforderndes Jahr liegt hinter uns. Nur  
dank einem sehr guten Zusammenhalt, dank sehr viel 
engagement aller Mitarbeitenden und Vorstands- 
frauen können wir die täglichen herausforderungen 
bewältigen.

Grosser Dank gilt auch all jenen, welche uns finan- 
ziell unterstützen. Wir sind bei der erfüllung unserer 
aufgaben sehr auf ihre hilfe angewiesen. 

Zusammen bilden wir ein wichtiges Netz für die 
anliegen der ratsuchenden. Unser gemeinsamer 
beitrag ermöglicht ihnen schwierige situationen zu 
überstehen – immer mit dem Ziel, ihre existenz zu 
sichern.

Ursi Wildisen
Geschäftsführerin

eiNe FrAGe AUS der PrAxiS

sOrGerecht
Ich bin geschieden, meine 8-jährige tochter lebt bei mir. Mein exmann und ich 
haben das gemeinsame sorgerecht. Kann er mir verbieten, mit ihr nach chile in 
die Ferien zu fahren?

Nein. sie entscheiden allein, wo sie mit Ihrer tochter die Ferien verbringen. 
einzig wenn die Ferienregion oder die art und Weise, wie sie die Ferien mit ihr 
verbringen, dem Wohl des Kindes schaden würde, wird es heikel. Dann könnte 
sich der Vater an die Kindesschutzbehörde am Wohnort des Kindes wenden, und 
die behörde könnte Ihnen auflagen machen. Im Gegenzug kann aber auch Ihr 
exmann bestimmen, wohin er mit der tochter in die Ferien fahren will. 
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auch das Verständnis und einfühlungsvermögen der 
beraterinnen sowie die tatsache, dass die ratsu-
chende angehört und ernst genommen wird, wird 
als positiv empfunden.

äNDerUNGeN 
Das neue Namensrecht ist seit 1.Januar 2013 in  
Kraft. ratsuchende haben sich hauptsächlich dann 
mit diesem thema beschäftigt, wenn sich ihre 
Familienverhältnisse ändern, sei es durch heirat, 
eingetragene  Partnerschaft, Geburt eines Kindes 
oder bei auflösung der Gemeinschaft.

Mit dem Inkrafttreten wird bei der heirat jede 
bzw. jeder seinen Namen sowie sein Kantons-und 
Gemeindebürgerrecht behalten. Die Möglichkeit 
einen gemeinsamen Familiennamen zu wählen bleibt 
bestehen. Wenn sich die künftigen eltern bei der 
heirat auf einen gemeinsamen Familiennamen einigen, 
heisst das Kind gleich wie beide eltern. behalten 
sie jedoch bei der heirat ihren Ledigennamen, verlangt 
das Gesetz, dass sie schon  bei der heirat festlegen, 
welchen Namen ihr erstgeborenes tragen wird. Zur 
Wahl steht der Ledigennamen der Mutter oder des 
Vaters. Wer mit dieser Wahl später unglücklich ist, 
kann sich bei der Geburt des Kindes oder spätestens 
ein Jahr danach noch für den Namen des anderen el- 
ternteils entscheiden. Dieser Kindername gilt dann 
aber definitiv.  Insbesondere fragen Mütter, ob das 
Kind nach der scheidung den Namen der Mutter 
tragen kann. Klar ist, die scheidung der eltern hat 
auf den Namen der gemeinsamen Kinder keine 
auswirkung. hingegen können ehegatten, die bereits 
verheiratet sind oder Personen, die bereits lange 
geschieden sind, jederzeit vor dem Zivilstandsamt 
erklären, dass sie wieder ihren Ledigennamen 
tragen möchten.

WeIterbILDUNG
auch letztes Jahr besuchten wir wieder die sehr 
informativen express-Fortbildungsangebote der UNI 
Luzern zu den themen: aktuelle entwicklungen im 
Familienrecht und aktuelle entwicklungen im erbrecht.

Lucie Usteri-Michel
Leiterin rechtsberatung

Die rechtsberatung wurde vergangenes Jahr ähnlich stark besucht wie 
im Vorjahr. Von den insgesamt 1010 ratsuchenden Personen kamen 
rund 75 Prozent mit anliegen aus dem familienrechtlichen bereich 
(trennung, scheidung und Kindsrecht). Zugenommen hat der  anteil 
unverheirateter Paare bzw. eltern zu Fragen rund um trennung und 
insbesondere zum gemeinsamen sorgerecht und zur aufteilung der 
Kinderkosten. ein weiterer anlass  für den Gang in die beratung 
gehörten Fragestellungen zu den sozialversicherungen, zum sozialhil-
fegesetz und zum arbeitsrecht. Je ein Drittel der ratsuchenden 
Personen kam aus der stadt Luzern, aus den agglomerationsgemein-
den und aus den übrigen Gemeinden des Kantons Luzern.

ZUR STATiSTik
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PRobLEmkREiSE (mEhRFAchNENNUNgEN mögLich)

arbeitsrecht 37

aufenthalt/Niederlassung 27

eherecht/Güterrecht 217

trennung/scheidung 913

Kindsrecht/Volljährigenunterhalt 212

erbrecht 26

Finanzen/schKG 53

Konkubinat 35

arbeitsrecht 88

aufenthalt/Niederlassung 142

eherecht/Güterrecht 57

trennung/scheidung 30

Kindsrecht/Volljährigenunterhalt 45

ToTal 1’882

VerteILer Nach WOhNOrteN  
(NUr PersÖNLIche beratUNGeN)

76

312

326

296
 296 stadt Luzern 
 326 agglomerations -  
  gemeinden 
 312 weitere Gemeinden   
  Kanton Luzern 
 76 andere Kantone

AggLomERATioNSgEmEiNdEN 

adligenswil 37

ebikon 49

emmen 106

horw 22

Kriens 90

Meggen 13

Udligenswil 9

ToTal 326

ANdERE kANToNE 

Nidwalden 21

Obwalden 11

schwyz 4

Uri 4

Zug 36

ToTal 76

beratUNGeN
INsGesaMt 1’305

124

1’010

171

 171 Nachberatungen   
  (telefon und Mails) 
 1’010 Persönliche  
  beratungen 
 124 hotline beratungen

PERSoNENgRUPPEN (NUR 
PERSöNLichE bERATUNgEN) 

Frauen 811

Männer 51

Paare (74) 148

ToTal 1’010



PriNziP KoNtoStANd

… ODer Was INDIaNa JONes UND sIe  
(VIeLLeIcht) GeMeINsaM habeN

Kennen sie das? sie stehen vor dem bankomaten 
und sind erstaunt darüber, was auf der anzeige steht? 
hoppla – das haben sie so nicht erwartet. 
 
Da liegt Mitte Monat noch viel mehr Geld auf dem 
Konto als sie gemeint haben. Oder genau umgekehrt. 
Da liegt Mitte Monat viel weniger Geld auf dem Konto 
als sie angenommen haben. «Wo ist das liebe Geld 
nur hingekommen?», fragen sie sich in solchen 
Momenten ganz verblüfft. 

Das auffinden der verlorenen schätze ist oft ein 
abenteuerliches und herausforderndes Unterfangen. 
es erfordert nicht unbedingt den enthusiasmus 
eines Indiana Jones, aber seine entschlossenheit 
und seinen Forscherwillen – oder eine budgetbera-
tung.

es gibt bei klarer Verwaltung keine guten und 
schlechten Monate. Gut nach dem Prinzip Kontostand 
bedeutet: Der Kontostand ist in einem erfreulichen 
Plus. schlecht bedeutet: Der Kontostand ist bedenk- 
lich tief oder im Minus. bei klarer Verwaltung kommt 
ruhe ins auf und ab des Kontostands.

Im alltag zeigt sich das Prinzip Kontostand zum 
beispiel so: Frau bummelt gemütlich am schaufenster 
ihres Lieblingsladens vorbei und sieht einen tollen 
Mantel. so einen wollte sie schon lange mal haben. 
Jetzt muss Frau handeln. sie fragt sich: «Kann ich 
mir den schönen Mantel leisten?» Nach einigem inne- 
ren hin und her beschliesst Frau den Kontostand 
abzufragen und ist erleichtert. Der ist in einem deut- 
lichen Plus. also wird der Mantel gekauft.  Was 
Frau gerade ausgeblendet hat: sie hat soeben das 
Geld für die nächste quartalsmässig anfallende 
stromrechnung ausgegeben und ihr Kleiderbudget 
überzogen. Wenn dann die stromrechnung bezahlt 
werden muss, fehlt genau dieses Geld.

Das Prinzip Kontostand in sich entpuppt sich im 
alltag als nicht taugliches Kontrollinstrument. also 
was nun?

Nur in Kombination mit einer klaren budgetierung 
macht der Kontostand als zusätzliches Kontroll- 
instrument sinn. In einer budgetberatung werden 

die rahmenbedingungen für gesunde Finanzen 
festgelegt. sie erhalten Klarheit darüber, wie das 
Geld gelenkt werden muss, damit sie am banko- 
maten keine überraschungen erleben. Die Lösung 
liegt darin für jeden budgetposten einen – den 
einnahmen entsprechenden – rahmen zu definieren 
und einzuhalten. Neu richten sie sich bei ihren ent- 
scheidungen nach diesem rahmen und nicht nach 
dem Kontostand oder ihrem bauchgefühl. 

bei unseren budgetberatungen stossen wir oft auf 
das Prinzip Kontostand. Nach einer beratung ist 
klar, warum das Prinzip nicht funktioniert und wie die 
massgeschneiderte alternative aussieht. so gehen 
die schätze nicht mehr verloren. sie können gezielt 
eingesetzt werden. Im besten Fall kann ein teil 
davon zurückgelegt werden und sie können für ihre 
Zukunft eine angemessene Vorsorge treffen. 

andrea schmid-Fischer
Leiterin budgetberatung

budgetberatung
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1. Die Differenz zwischen der anzahl beratungen (149) und den budgets 
(160) ergibt sich daraus, dass eine beratung mehrere budgets 
verschiedener Familienmitglieder zur Folge haben kann.

2. Die anzahl der Gesuche bewegt sich zwischen 1 bis 10 Gesuche pro 
ratsuchende.

3. In den beratungen kommen oft mehrere Problemkreise gleichzeitig 
zur sprache.

4. Die Differenz zwischen der anzahl beratungen (149) und den 
betroffenen Wohnorten (153) entsteht, wenn Paare in trennung bereits 
in zwei verschiedenen Gemeinden wohnen. 

Die budgetzahlen haben sich auf einem stabilen Niveau eingependelt. 
auffallend ist die steigende tendenz komplexer Familiensysteme. es 
gilt die Problemkreise zu definieren, abzugrenzen und wieder 
aufeinander abzustimmen. so kommt es innerhalb vielschichtiger 
beziehungs- und Familiensystemen oft zu Problemverschiebungen. Die 
systeme müssen entflechtet werden, damit die Lösungen greifen 
können. 

STATiSTik bUdgETbERATUNg 2012 2013

bERATUNgEN

Persönliche beratungen 151 149

schriftliche anfragen und Mails 9 8

telefonische anfragen 9 15

PERSoNENgRUPPE (PERS. bERATUNg)

Frauen 94 89

Männer 13 16

Paare und andere 44 44

FAmiLiENSiTUATioN

einzelpersonen 45 40

Paare ohne Kinder 12 13

Familien mit Kindern 42 44

alleinerziehende 52 52

AUSgEARbEiTETE bUdgETS odER AUFSTELLUNgEN

Familie 28 26

alleinerziehend 18 27

Paar (verheiratet/eingetragene Partnerschaft) 3 6

Konkubinat 10 4

einzelperson 33 28

Lernende/Lernender 9 16

studierende/studierender 17 12

Jugendliche/Jugendlicher mit erhöhtem einkommen 

(alimente/rente) 16 20

taschengeld/erweitertes taschengeld 1 0

Kostgeld 6 3

erweitertes haushaltgeld 1 0

trennung 9 9

existenzberechnungen (beX/sKOs/eL usw.) 14 2

Umsetzung 6 0

andere 11 7

Total ausgearbeitete Budgets oder aufstellungen 1. 182 160

gESUchE 2.

anzahl gestellte Gesuche 23 21

für anzahl betroffene Klientinnen und Klienten 13 12

PRobLEmkREiSE

allgemeines budget erstellen  

(inkl. erweitertes haushaltsgeld) 83 89

schulden 28 10

trennung – scheidung 9 9

Wohneigentum 19 19

2012 2013

Konkubinat 10 4

Lohneinbusse, arbeitslosigkeit 14 7

Lehrlings-/studentenbudgets 26 48

Volljährigenunterhalt 16 35

Kostgeld junge erwachsene 6 3

selbständig 7 5

Weiterbildung 11 2

Pensionierung (2012 noch nicht separat erfasst) 0 4

Total Problemkreise 3. 229 235

VERTEiLER NAch oRTEN (PERS.bERATUNg)

Luzern/Littau 61 53

agglo: emmen, Kriens, ebikon, horw 29 42

übriger Kanton Luzern: 55 50

andere Kantone: 

aG, be, NW, sZ, Ur, Zh 6 8

Total Verteiler nach orten 4. 151 153

ZUR STATiSTik

VoRTRägE / kURSE / mEdiEN

Kurs hotel Mama Papa bank, elternforum eschenbach 

Vortrag taschengeld, treff aktiver eltern schötz 

Kurs Lernende, Wyss haustechnik stans 

Kurs Pensionierungsvorbereitung, Maxon Motor stans

Kurs Lernende, Kantonale Verwaltung Luzern

budgetberatung
JahresberIcht 2013
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Gewollte UNd  
UNGewollte VeräNderUNGeN

In den letzten zwei Jahren sind die betreuungs- 
stunden massiv gesunken. Das hatte sehr grosse  
ertragsausfälle zur Folge und wir sahen uns  
gezwungen, Massnahmen zu ergreifen. aus betriebs-
wirtschaftlichen Gründen sah sich die Frauen- 
zentrale Luzern gezwungen, das arbeitsverhältnis 
mit Frau rebecca steiner per ende Juli 2013 auf- 
zulösen. Wir danken rebecca ganz herzlich für ihr 
engagement und wünschen ihr von herzen alles 
Gute für die Zukunft.

Diese veränderte ausgangslage mit noch zwei 
Vermittlerinnen hatte dann auch weitere anpassun-
gen zur Folge. 

NeUe aUFteILUNG Der betreUUNGs- 
VerhäLtNIsse

Neu wird jede tagesfamilie ausschliesslich von einer 
Vermittlerin begleitet und unterstützt. Die Zuteilung 
der Vermittlerin erfolgt abhängig vom Wohnquartier 
der tageseltern. Daraus ergab sich für einzelne 
tageseltern und eltern einen Wechsel der Vermittlerin.

Die Nannies werden weiterhin durch Frau esther 
bieri-bachmann begleitet.

auch die telefonzeiten wurden aufgrund der verän-
derten Lage angepasst.

NaNNY-aNGebOt
Wir freuten uns sehr, als anfangs Januar das erste 
betreuungsverhältnis startete. eine engagierte und 
motivierte Nanny begann mit der betreuung von 
vier Kindern im elterlichen Zuhause. Im Verlaufe des 
Jahres kamen drei weitere betreuungsverhältnisse 
hinzu, davon war jedoch eines auf drei Monate befristet. 
regelmässig erhielten wir anfragen von eltern, 
welche sich für ihre Kinder eine Nanny wünschten. 
Doch aus finanziellen Gründen entschieden sie  
sich leider oft gegen dieses Modell.

Die aktuellen betreuungsverhältnisse laufen sehr 
gut und zur vollsten Zufriedenheit aller beteiligten. 
Die eltern schätzen es sehr, dass ihre Kinder wohl- 
behütet sind und sie ihren Verpflichtungen und  
Interessen nachgehen können. Durch die betreuung 
zuhause können die eltern ihren alltag flexibler 
gestalten. Die Kinder sind glücklich, in gewohnter 

Umgebung von einer liebevollen Nanny mit viel 
Wärme und Fürsorge betreut zu werden. Die Zusam- 
menarbeit zwischen den eltern und den Nannies 
funktioniert bestens. beide Parteien tauschen jeweils 
bei der übergabe die wichtigsten Informationen 
zum Wohl der Kinder aus und führen regelmässig 
Gespräche über themen wie erziehungsansichten, 
entwicklungsschritte und rituale. 

bei uns trafen auch immer wieder bewerbungen 
von interessanten betreuungspersonen ein. so 
haben wir inzwischen einige erfahrene und motivierte 
Nannies, die auf eine Vermittlung von einer sym-
pathischen Familie warten.

Unserer Vermittlungsstelle ist es weiterhin ein 
anliegen, eltern eine ihren bedürfnissen und Wün- 
schen entsprechende Nanny zu vermitteln und beide 
Parteien während des betreuungsverhältnisses 
kompetent zu begleiten. Vertrauen und Wertschät-
zung sind uns dabei sehr wichtig. Dafür setzen wir 
uns auch in Zukunft ein.

INKassO 
Mit der einführung des Nanny-Projekts musste auch 
die abrechnungs-software an die neuen Verhältnisse 
angepasst werden: Die Module für die eltern wie 
auch für die betreuungspersonen wurden für Nanny- 
Verhältnisse eingerichtet.

Zudem wurde das Inkassowesen im Laufe des  
2. halbjahres durch einige Massnahmen sanft 
restrukturiert. Durch  die Intensivierung des Mahn-
wesens sowie die einführung eines Depots bei 
bestimmten Voraussetzungen konnte die Zah-
lungsmoral bei den Debitoren spürbar verbessert 
werden.

Verbesserte LeIstUNGeN Für betreUUNGs-
PersONeN beI ObLIGatOrIscheN WeIterbIL-
DUNGsKUrseN.

Gemäss sVt-Konzept zur harmonisierung der 
tageselternbildung (gültig ab 2013) wird von den 
betreuungspersonen eine Grundbildung von mindes- 
tens 18 stunden, der Nothelferkurs für Kleinkinder 
(6 stunden) und eine regelmässige Weiterbildung von 
mindestens 3 stunden pro Jahr verlangt. Unsere 
betreuungspersonen haben schon bisher diese 
Grund- und Weiterbildungskurse absolviert. 

tageseltern, welche die Grundbildung noch ohne 
den neu obligatorischen Nothelferkurs absolviert 
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haben, müssen nun auch diesen innerhalb von 3 Jah- 
ren als Weiterbildung absolvieren.

Da sowohl die Grundbildung, der Nothelferkurs 
für Kleinkinder sowie die jährliche Weiterbildung 
obligatorisch sind, haben wir den betreuungsper-
sonen nicht nur die Kurskosten sondern ab 2013 
auch die für die Kurse benötige Zeit entschädigt.  

PäDaGOGIsches KONZePt
Pädagogische Konzepte gehören neu auch in der 
tagesfamilienbetreuung zum standard. Zudem sind 
wir verpflichtet, im rahmen der betriebsbewilli-
gung der stadt Luzern über ein pädagogisches Kon- 
zept zu verfügen.

Der Verein tagesfamilien Winterthur hat 2013 
mit Unterstützung von tagesfamilien schweiz  
(sVt, Nationaler Dachverband) ein pädagogisches 
Konzept erarbeitet. Dieses basiert auf dem Orien- 
tierungsrahmen,  welcher vom Marie-Meierhofer- 
Institut für das Kind (MMI) im auftrag der schweize-
rischen UNescO-Kommission und dem Netzwerk 
Kinderbetreuung schweiz entwickelt wurde.  
Dieses Konzept steht uns seit ende Jahr 2013 als 
Mitglied des sVt zur Verfügung und wir konnten 
dies für uns übernehmen.

Das pädagogische Konzept soll die betreuungs-
arbeit der tagesmütter unterstützen. 

es ist uns ein anliegen, dass unsere tagesmütter 
diese verständlichen und praktischen pädagogi-
schen handlungsempfehlungen kennen und verste-
hen und nach deren Inhalten arbeiten. Deshalb 
werden wir im ersten halbjahr 2014 eine zu diesem 
thema spezielle, interne Weiterbildung für alle 
unsere aktiven tagesmütter oder tagesväter 
durchführen.

GrüNDUNGsVersaMMLUNG  «KIbesUIsse»
Neuer nationaler Verband für familienergänzenden 
Kinderbetreuung 

am 22. November 2013 haben die Verbände Kinder- 
tagesstätten der schweiz (Kitas) und tagesfamilien 
schweiz (sVt) zum neuen Verband Kinderbetreuung 
schweiz «kibesuisse» fusioniert. Der Verband 
fördert die verschiedenen Formen der familien- und 
schulergän-zenden Kinderbetreuung und unter-
stützt die Mitglieder bei deren aufgabenerfüllung. 
er definiert Qualitätsstandards in der Kinder- 

betreuung und setzt sich für deren Umsetzung ein. 
Der Verband arbeitet mit Politik, behörden und 
Fachorganisationen eng zusammen und vertritt die 
Interessen seiner Mitglieder in Gremien auf natio-
naler und kantonaler ebene.

Der Verband zählt rund 660 Mitglieder und ist in 
sieben geografische regionen unterteilt. Die insge- 
samt fünfzig Delegierten, die an den regionalver-
sammlungen kürzlich gewählt wurden, bilden in der 
Delegiertenversammlung das oberste Organ des 
Verbandes.

Daniela bär-huwyler
Leiterin tagesfamilien



ANzAhl tAGeSelterN UNd Plätze im VerGleich
Per stichtag 31. Dezember 2013

Fast die hälfte aller 99 tageskinder leben mit ihrer alleinerziehenden  
Mutter oder in einem Fall mit dem alleinerziehenden Vater zusammen.
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49

117

2011 2012 2013

119

99

45

37
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AUFteilUNG BetreUter KiNder NAch AlterSGrUPPeN im JAhr 2013

Vorschulkinder Kindergartenkinder schulkinder

2011
total 117

32

31

54

2012
total 119

32

26

61

2013
total 99

26

18

55

Kinder tagesmütter 

56 Kinder / 42 haushalte mit  
Mutter und Vater oder Mutter  
und Partner

43 Kinder / 35 haushalte  
mit alleinerziehenden
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hAlBzeit

es ist halbzeit beim Pilotprojekt Mündigenunter-
halt. Wir befinden wir uns in der hälfte der dreijäh-
rigen Pilotphase, die von der ernst Göhner stiftung 
finanziert wird. eine Zeit um innezuhalten und 
zurückzublicken, wie sich das Projekt entwickelt.

ÖFFeNtLIchKeItsarbeIt
Wir haben 2013 den Focus der Öffentlichkeitsarbeit 
auf die betroffenen jungen erwachsenen gelegt. 
auf Grund der anfragen können wir schliessen, dass 
das angebot bei ihnen angekommen ist. aktiv betei- 
ligt haben sich die Dienststelle Gymnasiale bildung, 
die Dienststelle bildung und Kultur, die Dienststelle 
berufs- und Weiterbildung und das KV bildungszen- 
trum. an dieser stelle herzlichen Dank für den 
empfang an den jeweiligen rektorenkonferenzen und/ 
oder der Verteilung des Informationsmaterials.

eNtWIcKLUNG
Unser Ziel ist es, jungen erwachsenen die Möglichkeit 
zu geben, sich bei erreichen der Volljährigkeit aus- 
sergerichtlich und einvernehmlich mit ihren eltern 
über die Unterhaltszahlungen zu einigen. Die  
jungen Menschen finden sich in einer rolle wieder, 
die sie so nicht gesucht haben und die ihnen die 
Volljährigkeit aufdrängt. entsprechend schwer tun 
sie sich damit, diese rolle wahrzunehmen und 
auszufüllen. Mehrmals haben sich junge erwachse-
ne im rahmen einer beratung sehr deutlich dazu 
geäussert. sie sind der Meinung, dass es  sache ihrer 
eltern ist, sich zu einigen. Und sie fragen sich,  
was sie im sandwich zwischen den eltern zu suchen 
haben. Da die erwachsenen meist auf Grund der 
Vorgeschichte schwierigkeiten haben, sich zu einigen, 
sind die jungen erwachsenen bittstellende und  
Vermittelnde zugleich. sie finden sich in einer rolle 
wieder, die verlangt, dass sie zwischen den eltern 
hin und her pendeln – mehrmals. Das ist eine Dop-
pelrolle, die in sich einen Wiederspruch darstellt.

aus dieser Konstellation heraus wird klar: es ist 
wesentlich schwieriger und aufwändiger die betrof- 
fenen an einen tisch einzuladen, als wir ursprünglich 
angenommen haben. über allem steht die Ver- 
trauensfrage. Diese Familiensysteme sind oft sehr 
fragil, belastet und erschüttert. schnell brechen 

alte Wunden auf und verhindern den Fokus auf das 
eigentliche Problem. alle beteiligten müssen Ver- 
trauen gewinnen können – zu uns. sie müssen sicher 
sein können, dass wir neutral bleiben, fair sind, 
sorgfältig vorgehen, die unterschiedlichen stand-
punkte würdigen und Verständnis für die situation 
und die Wiederstände aufbringen.

Zwischen dem ersten schritt (klären des finanziellen 
bedarfs und/oder einer rechtlichen einschätzung 
der situation) braucht es also einen Zwischen-
schritt für den aufbau eines Vertrauensverhältnisses, 
damit überhaupt ein moderiertes Gespräch (Me- 
diation) in einem dritten schritt  stattfinden kann. 
Unsere erfahrungen zeigen, wir müssen diesem 
Prozess vor einem geführten Gespräch viel mehr 
aufmerksamkeit einräumen. Das braucht sehr viel 
mehr Zeit und oftmals mehrere Kontakte.

Gelingt uns dieser Vertrauensaufbau, erhöht sich 
die bereitschaft der Familienmitglieder zu einer 
Lösung erheblich. sie konnten sich mit ihrer Unter-
haltsverpflichtung anfreunden und möchten nun 
wissen: Wie viel Unterhalt kann ich mir leisten? Wenn 
sie dann merken, dass sich der andere elternteil 
genauso mit dieser Frage auseinandersetzt, steigt 
die bereitschaft zu Gunsten der erstausbildung 
der Kinder den Unterhalt neu zu regeln. es ist allen 
gedient, wenn sich die jungen erwachsenen wieder 
voll und ganz auf ihre ausbildung konzentrieren kön- 
nen. so steigen die chancen, dass sie eine ausbil-
dung auf direktem Weg abschliessen können. Das 
bedeutet, dass auch die Unterhaltszahlungen 
schneller wieder eingestellt werden können.

andrea schmid-Fischer
Leiterin Mündigenunterhalt
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ANzAhl BeeNdeter UNd NeUer VerträGe

72

56 5857 57

2011
2011

2012
2012

2013
2013

ANzAhl BetreUUNGSStUNdeN

beeNDete VerträGe NeUe VerträGe

2011 2012 2013

68’921

53’256

62’915

37
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PerSoNAlAUSSchUSS

aKtIVItäteN IM 52. betrIebsJahr
Per Mitgliederversammlung mussten wir uns auf 
die suche nach einer neuen Präsidentin machen. 
Monika holtz hat nach 5-jähriger amtszeit ihre Demi- 
ssion eingereicht, ebenso unser Vorstandsmitglied 
Lioba heide. Die Verdankung und Verabschiedung 
fand an der Mitgliederversammlung statt.

Glücklicherweise konnten wir zwei neue Vorstands- 
frauen gewinnen; edith Mertens senn als Präsi-
dentin und Marlene Odermatt als Vorstandsfrau für 
den bereich Kommunikation. herzlich Willkommen! 
Neu bieten wir für neue Vorstandsfrauen eine «Gotte» 
zur einführung an, um ihnen den einstieg zu 
erleichtern.

Zudem sind wir seit geraumer Zeit auf der suche 
nach einem zusätzlichen Vorstandsmitglied für  
den bereich Finanzen. Dies gestaltet sich als sehr 
schwierig, nicht nur vom fachlichen her gesehen 
sondern auch vom zeitlichen engagement.

Wir mussten einen grossen rückgang der betreu- 
ungsstunden der tagesfamilien feststellen. ein 
Wechsel zeichnete sich aus diesem Grund im bereich 
tagesfamilien ab. schweren herzens mussten wir 
per 31. Juli 2013 rebecca steiner sigrist künden, was 
wir bedauern. Wir wünschen rebekka alles Gute  
für die Zukunft.

regelmässig beurteilen wir auch unsere Personal- 
reglemente. Im Mai 2013 konnten wir die überar-
beiteten Personalreglemente der tagesfamilien und 
der Mitarbeitenden der Frauenzentrale Luzern 
genehmigen.

Im herbst feierten wir Lucie Usteri-Michel, be- 
reichsleiterin rechtsberatung gleich zweimal; 
einerseits ihren runden Geburtstag und andererseits 
ihr 25-jähriges Dienstjubiläum (eintritt 01.09.1988). 
herzlichen Dank an Lucie Usteri für ihr treues und 
gutes engagement! Wir freuen uns weiterhin mit ihr 
zusammenzuarbeiten und auf sie zählen zu können.

Für ihr engagement und die geleistete arbeit 
bedanke ich mich bei den Mitarbeitenden wie auch 
bei meinen Vorstandskolleginnen ganz herzlich.  
Zusammen schaffen wir ganz Vieles!

Marianne Widmer
Vorsitzende Personalausschuss

FiNANzAUSSchUSS

«hOFFNUNG Is t W Ie Der ZUcK er IM tee: aUch 
W eNN sIe K LeIN Is t, V ersüs s t sIe a LLe s.»

chINe sI s che s sP r Ich W Or t, V er Fa s ser UNbeK a NN t

Das budgetierte Jahresergebnis (Verlust) 2013 von 
chF -13’470 konnte deutlich unterboten werden und 
schliesst mit einem kleinen Gewinn von chF 1’381. 
Im Vorjahr 2012 belief sich der Jahresverlust auf 
chF -13’438. hauptursache für das gute ergebnis 
2013 waren unverhoffte einmalige spendeneinnah-
men. Zudem sind die beiträge der ratsuchenden 
unerwartet hoch ausgefallen.

Die teilbereiche rechtsberatung und budgetbera-
tung erzielten einen ausgabenüberschuss von 
insgesamt rund chF -21’284. Der teilbereich tages- 
familien schliesst das Jahr 2013 mit einem ausga-
benüberschuss von chF -9’727 und der bereich 
Mündigenunterhalt weist ein kleines Plus von  
chF 108 aus. Der Verein hat im Jahr 2013 somit bis 
auf chF 1’273 wiederum den gesamten einnahmen-
überschuss von chF 32’285 zur Deckung der 
Defizite verwenden müssen.

Die anzahl der einzelmitglieder ist nach wie vor 
rückläufig, jedoch konnten die beiträge durch 
konsequentes Mahnwesen stabil gehalten werden.

Die Dienstleistungen für die Fachstelle für schul-
denfragen (separate trägerschaft) sind neu via 
Kontokorrent gebucht. es werden nur noch diejeni-
gen aufwände und erträge in unserer buchhaltung 
dargestellt, die von uns verursacht bzw. erwirtschaf- 
tet werden. Daraus resultiert eine kleinere bilanz-
summe.

Im letzten Jahr mussten im bereich tagesfamilien 
nochmals Debitoren im Wert von chF 8’117 wert-
berichtigt werden. es sind nun alle altlasten bereinigt. 
Die erneut rückläufige anzahl betreuungsstunden 
2013 hatte im bereich tagesfamilien 2013 eine Pen- 
senreduktion in der Vermittlung von 20 % zur Folge. 

allen Mitarbeitenden und dem Vorstand der Frau- 
enzentrale Luzern wie auch Personen und Institu- 
tionen, welche die Frauenzentrale unterstützen, 

sOZIaLDIeNste/VerNetZUNG
Im Zusammenhang mit dem thema Volljährigenun-
terhalt erhalten wir zunehmend auch anfragen oder 
triagen von sozialdiensten, welche mit anfragen 
konfrontiert sind. Wir sind im Interesse der rat-
suchenden sehr an einer guten Zusammenarbeit 
interessiert. so hatten wir im 2013 mit einzelnen 
Gemeinden Kontakt wie auch mit dem sObZ hoch-
dorf/sursee einen persönlichen austausch.  
Diese wichtige Vernetzung werden wir auch im 
2014 weiterführen. 

VoRTRägE / kURSE / mEdiEN

standpunkt anzeiger Luzern: Volljährig – was nun?

Vortrag studienfinanzierung an der Zentralschweizer bildungsmesse 
in Zusammenarbeit mit der Fachstelle stipendien

AUS der PrAxiS

herr Wanner hat vor zwei Jahren wieder geheiratet und hat eine tochter aus erster 
ehe. Jetzt ist das erste gemeinsame Kind mit seiner zweiten Frau unterwegs. 
aus diesem Grund sind die im scheidungsurteil festgelegten Unterhaltszahlungen 
zum thema zwischen ihm und seiner jetzigen Frau geworden. Die neue Partnerin 
möchte beruflich pausieren und sie fragen sich: Geht das finanziell überhaupt?

Da seine älteste tochter stefanie aus erster ehe bald volljährig wird, steht die 
Frage im raum: Ist der Vater über die Volljährigkeit hinaus bis zum ende erstaus-
bildung verpflichtet Unterhalt zu leisten? Wenn ja – wie viel und wie lange? Was 
steht überhaupt im scheidungsurteil? Was ist, wenn im scheidungsurteil keine 
regelung bis zum ende der erstausbildung getroffen wurde? Was ist, wenn mit  
einem weiteren Kind einfach nicht mehr genügend Geld da ist? herr Wanner ist 
auch am Wohlergehen von stefanie gelegen und darum entsprechend hin und  
her gerissen.

als er stefanie zum ersten Mal in die überlegungen einweiht, ist sie völlig 
überfordert: Um was geht es jetzt? Wie viel Geld brauche ich überhaupt? Warum 
muss ich mich um das kümmern? Das war doch bisher auch nicht ihr Problem. 
Das alles diskutiert stefanie natürlich auch mit ihrer Mutter. Frau Meier ist scho- 
ckiert. sie steuert jetzt schon mehr als sie verkraften kann an den Unterhalt  
der Kinder bei. Wie soll das erst gehen, wenn der Vater die Unterhaltszahlungen 
für stefanie einstellt oder herabsetzt? Gleich nach der scheidung genügten die 
Unterhaltszahlungen nicht, um die existenz zu sichern. sie musste sich beim sozial- 
dienst der Gemeinde melden. als sie die eigene berufstätigkeit wieder aufnehmen 
konnte, war das für sie ein befreiender schritt. Die neue situation löst alte ängste aus.

stefanie fühlt sich überfordert. sie kann weder ihre eigene finanzielle Lage, 
noch die situation der Mutter, noch die des Vaters realistisch einschätzen. sie hört 
beiden zu und fühlt sich in einer Zerreisprobe zwischen den eltern. Die Mutter 
empfiehlt ihr, sich auf dem sozialdienst der Gemeinde zu melden. Von dort wird 
stefanie an uns verwiesen.¹

¹̇  Die Namen sind frei erfunden.
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gilt auch dieses Jahr unser grösster Dank: Den  
ratsuchenden für ihr Vertrauen, den Mitgliedern, Gön- 
ner und spendern sowie dem Zweckverband für 
institutionelle sozialhilfe und Gesundheitsförderung 
(ZisG) für die wiederkehrende und wertvolle finan-
zielle Unterstützung.

Dorothea Zünd-bienz
Vorsitzende Finanzausschuss

KommiSSioN Für GeSellSchAFtSFrAGeN

Die Kommission für Gesellschaftsfragen hat sich 
2013 nur einmal zu einer sitzung getroffen.  
Dabei wurde äusserst angeregt und intensiv dis- 
kutiert. es ging um die Vernehmlassung über den ent- 
wurf zu einem kantonalen Gesetz über sexarbeit. 
Das thema ist aktuell und vor allem höchst komplex. 
einerseits, weil viele Player involviert sind: Die 
Prostituierten, die Zuhälter, die Freier, die behörden, 
 die Polizei etc.

andererseits müssen auch themen wie Menschen- 
rechte, Zwangsprostitution, aufenthaltsrechte, 
arbeitsbedingungen bzw. rechte und Pflichten der 
sexarbeiterinnen, bewilligungen etc. beachtet werden.

Nicht nur der Kanton Luzern ist am erarbeiten  
von neuen Lösungen, auch in anderen Kantonen ist 
das thema aktuell und präsent. Möglicherweise 
werden auch vom bund gewisse reformen vorgegeben. 

Die Kommission für Gesellschaftsfragen hat sich 
nach einer intensiven Diskussion über den entwurf 
zu einem kantonalen Gesetz über sexarbeit in einer 
ausführlichen Vernehmlassung dazu geäussert. 

claudia emmenegger eberli
Vorsitzende Kommission für Gesellschaftsfragen

eliSABeth BAchmANN-AmBühl-StiFtUNG

Im vergangenen Jahr wurden bei der stiftung  
37 Gesuche eingereicht. Die elisabeth bachmann- 
ambühl-stiftung gewährt Kostengutsprachen für 
Gerichtskosten, wenn eine Frau diese nicht selbst 
bezahlen kann, wenn die unentgeltliche rechtspflege 
nicht gewährt wird etc. Durch diese Kostengut - 
sprachen wird den Frauen ermöglicht, sich auf 
dem rechtsweg für ihre anliegen einzusetzen, 
ihre ansprüche geltend zu machen.

Die Gesuche wurden  von sozialen Institutionen, 
von anwaltskanzleien oder einzelnen Frauen 
eingereicht.

Für einen teil dieser Gesuche konnten wir Gutspra-
chen erteilen. 7 Gesuche mussten wir ablehnen, 
weil sie von oder für nicht im Kanton Luzern domi-
zilierte Frauen gestellt wurden. Wir mussten auch 
Gesuche für beiträge an allgemeine Kosten ableh-
nen, dafür gibt es andere Institutionen.

Wir bezahlten chF 37’500.— aus; einige bewilligte 
beiträge konnten noch nicht abgerechnet werden, 
weil z. b. die Verhandlungen noch nicht abgeschlos-
sen sind.

es gibt leider immer wieder Frauen, die nur ein 
Minimum an ausbildung haben, über ungenügende 
sprachkenntnisse verfügen. Dadurch ist auch die 
Verdienstmöglichkeit gering. Wir haben an 5 Gesuch- 
stellerinnen beiräge für sprachkurse gesprochen 
und können mit Freude feststellen, dass diese zur 
wirtschaftlichen besserstellung dieser Frauen 
geführt hat, die auf das einkommen nach trennung 
oder scheidung angewiesen sind und damit auch  
zu ihrer selbstständigkeit beiträgt.

Käthi Limacher
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SUBVeNieNteN UNd SPeNdeN 2013

(ab chF 500)

albert Koechlin stiftung aKs, Luzern
bernhard van Leer stiftung, Luzern
bertha baumgartner-stiftung, Luzern
bDO aG, Luzern
elisabeth bachmann-ambühl stiftung, Luzern
FKs Luzern-regio, Luzern
Frauen, hergiswil
Frauennetz, Meggen
Fuga holding aG, Luzern
Gemeinnützige Gesellschaft der stadt Luzern
Josef Müller stiftung, Muri
Kantone NW und ZG
Katholische Kirchgemeinde, horw
Katholische Kirchgemeinde, Luzern
Katholische Kirchgemeinde, sursee
reformierte Kirche, Luzern
reformierte Kirche Kommission für sozialarbeit 
und Inlandhilfe, Luzern
röm. Kath. Landeskirche des Kantons Luzern
sozialfonds der stadt Luzern
st. anna stiftung, Luzern
stiftung für staatsbürgerliche erziehung und 
schulung
ZisG

Unsere Organisation wird via ZisG mit einem nam-
haften betrag aus dem Lotteriefonds des Kantons 
Luzern unterstützt.

wir SiNd mitGlied Bei

alliance ƒ
budgetberatung schweiz
Fachstelle für schuldenfragen, Luzern
frauenluzern.ch
Frauenzentralen schweiz
kibesuisse – Verband Kinderbetreuung schweiz
Pro Filia, Luzern
tagesfamilien Zentralschweiz (taZe)
Verein zum schutz misshandelter Frauen  
(Frauenhaus), Luzern
Verbandsmanagement-Institut (VMI), Uni Freiburg

KolleKtiVmitGlieder 2013

akademikerinnen Zentralschweiz
bPW business and Professional Women, club 
Luzern
christkatholischer Frauenverein, Luzern
Fachstelle schuldenfragen, Luzern
FDP. Die Liberalen Frauen Luzern
Forum -elle- schw. bund der Migrosgenossen-
schafterinnen
Frauengemeinschaft Gerliswil
Israelitischer Frauenverein, Luzern 
Kaufmännischer Verband Luzern, KV Frauennetz
Pro Filia Zentralschweiz
sbK schweiz. berufsverband der Pflegefachfrauen 
und Pflegefachmänner, sektion Zentral-ch
schweiz. Modegewerbeverband, sektion LU, OW 
und NW
sGF, regionalverband Zentralschweiz
sGF, sektion emmen
sGF, sektion Kriens
sGF, sektion Luzern
sGF, sektion Malters / schwarzenberg
sGF, sektion Meggen
soroptimist International, club Luzern
sP Frauen Luzern 
Verein zum schutz misshandelter Frauen (Frauen-
haus Luzern), Luzern
Zonta club, Luzern

wir SiNd VertreteN

stiftungsrat der elisabeth bachmann-ambühl stif-
tung durch Frau Käthi Limacher, Luzern

subvenienten und spenden
JahresberIcht 2013
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herzlicheN dANK Für ihre UNterStützUNG!

solidarität ist Ihnen ein anliegen? Finden sie 
unsere beratungsangebote wichtig? Dann werden 
sie einzelmitglied der Frauenzentrale Luzern und 
unterstützen sie unsere arbeit.

Der Ja hre sbeI t r aG be t r äGt chF 4 0 .—

Wir freuen uns über Ihre anmeldung mit angabe 
von Name und adresse per eMail an:  

info@frauenzentraleluzern.ch

Oder sie können auch das Kontaktformular auf 
unserer Website www.frauenzentraleluzern.ch 
benützen.

Danke!

GeSchäFtSStelle

telefonische erreichbarkeit:
Montag bis Freitag 10.00 – 12.00
telefon 041 211 00 30

info@frauenzentraleluzern.ch 
www.frauenzentraleluzern.ch

töpferstrasse 5, 6004 Luzern

BerAtUNGSStelleN

taGesFaMILIeN
telefon 041 211 00 31
telefonische erreichbarkeit:
Montag 13.30 – 15.30 | Dienstag,  
Donnerstag und Freitag 10.00 – 12.00

rechtsberatUNG
telefon 041 211 00 30
termine für persönliche beratung
gemäss telefonischer Vereinbarung:
Montag bis Freitag 10.00 – 12.00

rechts-hotline:
Donnerstag 09.00 – 13.00
telefon 0900 566 000 Fr. 1.49 /  Min. ab Festnetz

bUDGetberatUNG 
telefon 041 211 00 30
termine für persönliche beratung
gemäss telefonischer Vereinbarung:
Montag bis Freitag 10.00 – 12.00

budget-hotline:
Freitag 09.00 – 11.00
telefon 0900 566 000 Fr. 1.49 /  Min. ab Festnetz

MüNDIGeNUNterhaLt 
telefon 041 211 00 30
termine für persönliche beratung
gemäss telefonischer Vereinbarung:
Montag bis Freitag 10.00 – 12.00

imPreSSUm

52. Jahresbericht 2013

KONZePt sabine hürzeler | Fabio Parizzi

GestaLtUNG Fabio Parizzi bureau für Grafik
www.fabioparizzi.ch

DrUcK Odermatt Druck aG, Dallenwil
aUFLaGe 600 exemplare
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